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nannten Verpflichtungen oder im gesellschaftlichen In
teresse geboten sind.

(3) Die Versicherungsleistungen haben keinen Einfluß auf 
die materielle Verantwortlichkeit der Mitarbeiter des Versi
cherungsnehmers nach den arbeitsrechtlichen Bestimmungen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, auch bei versicher
ten Schadenfällen, die von seinen Mitarbeitern verursacht 
wurden, die materielle Verantwortlichkeit nach den arbeits
rechtlichen Bestimmungen zu prüfen und gegebenenfalls gel
tend zu machen.

§ 6
Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen

(1) Unterläßt der Versicherungsnehmer die gemäß § 5 Abs. 1 
geforderte Anzeige, kann die Staatliche Versicherung die Ver
sicherungsleistung teilweise oder ganz versagen.

(2) Werden Gefahrenquellen vom Versicherungsnehmer in 
der von der Staatlichen Versicherung angegebenen Frist 
schuldhaft nicht beseitigt, kann der Versicherungsschutz für 
die daraus entstehenden Schäden ausgesetzt werden, bis die 
Gefahrenquellen beseitigt sind.

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig seine Pflichten, ist die Staatliche Versicherung be
rechtigt, die Versicherungsleistung teilweise zu versagen, 
wenn die Pflichtverletzung für den Eintritt des Schadens oder 
die Erhöhung seines Umfanges ursächlich war oder die Fest
stellung der Leistungspflicht behinderte.

(4) Für Versicherungsfälle, die durch den Versicherungs
nehmer vorsätzlich herbeigeführt wurden, ist die Staatliche 
Versicherung berechtigt, die Versicherungsleistung ganz zu 
versagen.

(5) Kann die Staatliche Versicherung gemäß den Absät
zen 1 bis 4 die Versicherungsleistung teilweise oder ganz ver
sagen, bleibt gegenüber Hypotheken- und anderen im Grund
buch eingetragenen Gläubigern die Leistungspflicht bestehen. 
Soweit die Staatliche Versicherung die Gläubiger befriedigt, 
gehen die Rechte der Gläubiger auf die Staatliche Versiche
rung über. *

§7
Gerichtsstand

(1) Für alle aus dieser Versicherung entstehenden Rechts
streitigkeiten ist das Gericht zuständig, in dessen Bereich sich 
das versicherte Gebäude befindet.

(2) Über Streitigkeiten aus Versicherungsverhältnissen von 
Betrieben und Organisationen, die unter den Geltungsbereich 
des Vertragsgesetzes vom 25. Februar 1965 (GBl. I Nr. 7 S. 107) 
fallen, entscheidet das Staatliche Vertragsgericht.

Anlage 2
zu vorstehender Anordnung

Allgemeine Bedingungen 
für die Feuer-Pflichtversicherung 

von Betriebseinrichtungen 
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§ 1
., Umfang des Versicherungsschutzes

(1) Versichert sind Einrichtungen oder Grundmittel von 
industriellen und handwerklichen Betrieben mit einem Neu
oder Bruttowert von 5 000 M an gegen Schäden durch Brand, 
Blitzschlag, Explosion und Luftfahrzeuge.

(2) Der Versicherungsschutz umfaßt auch den Ersatz von:
a) Schäden, die als unvermeidliche Folge der versicherten

Ereignisse an den versicherten Sachen eingetreten sind;

b) schadenbedingten Abbruch- und Aufräumungskosten, 
soweit sie die versicherten Sachen betreffen.

(3) Versicherungsschutz besteht nicht für:
a) entgangenen Gewinn und Nutzungsausfall;
b) Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge.

§ 2
Höhe und Zahlung der Versicherungsleistung

(1) Maßgebend für die Versicherungsleistung sind die Ko
sten für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der 
beschädigten oder vernichteten Sachen
— bis zum Neuwert oder
— bis zum Zeitwert, wenn der Wert der versicherten Sachen 

am Schadentag 40 % des Neuwertes oder weniger beträgt.
Der Minister der Finanzen kann für bestimmte Arten von Be
trieben andere Regelungen festlegen.

(2) Für Modelle, Formen, Zeichnungen, Akten, Pläne, Ge
schäftsbücher, Karteien, Bibliotheken u. dgl. werden die 
Wiederherstellungs- bzw. Wiederbeschaffungskosten dann er
setzt, wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
notwendig ist und innerhalb von 2 Jahren nach Schadenein
tritt begonnen wurde. Sonst wird der Materialwert gezahlt.

(3) Restwerte und Erlöse werden auf die Versicherungslei
stung angerechnet.

(4) Die Zahlung der Versicherungsleistung gemäß Abs. 1 
erfolgt nur zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wieder
beschaffung gegen entsprechende Verwendungsnachweise. Bei 
Schäden bis zu 3 000 M und für Abbruch- und Aufräumungs
kosten kann die Versicherungsleistung ohne Verwendungs
nachweis gezahlt werden.

(5) Wird die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
nicht innerhalb einer Frist von 2 Jahren vorgenommen, zahlt 
die Staatliche Versicherung den ermittelten Schadenbetrag 
bis zur Höhe des Zeit- oder Nettowertes der beschädigten 
Sachen.

(6) Der Versicherungswert setzt sich aus dem Neuwert oder 
Zeitwert der versicherten Sachen zusammen. Der Versiche
rungsnehmer hat die Versicherungssumme so anzugeben, daß 
sie dem Versicherungswert entspricht. Ist die Versicherungs
summe’ niedriger als der Versicherungswert (Unterversiche
rung), wird der Schaden nur teilweise ersetzt, und zwar im 
Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert 
der versicherten Sachen.

(7) Mit Betrieben und Organisationen können Beteiligungen 
am Schaden vereinbart werden.

(8) Die Versicherungsleistung wird in Mark der Deutschen 
Demokratischen Republik gezahlt. Die Leistung ist 2 Wochen 
nach Eingang der vollständigen, die Versicherungsleistung be
gründenden Nachweise fällig.

§3
Beitragszahlung

(1) Der Versicherungsnehmer hat die Beiträge für die 
versicherten Einrichtungen oder Grundmittel vom Zeitpunkt 
des Eigentumserwerbs an nach den gültigen Tarifen zu zah
len.

(2) Der Beitrag für das Kalenderjahr ist vom Versicherungs
nehmer bis zum 15. Februar eines jeden Jahres zu zahlen. 
Wird der Beitrag nach Aufforderung nicht gezahlt, kann die 
Staatliche Versicherung den Versicherungsnehmer schriftlich 
auffordern, den Beitrag innerhalb eines Monats zu zahlen. 
Rückständige Beiträge können nach den geltenden Rechtsvor
schriften zwangsweise eingezogen werden.

§4
Pflicht zur Schadensverhütung

Der Versicherungsnehmer hat zur Vermeidung von Schä
den die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, insbesondere


